
Zeitlicher Ablauf zur Baumfällung und Veränderung

Jede Verzögerung ist der Gemeinde Unterföhring mitzuteilen!

1) Geplante

Maßnahme

➢ Ist das

Gehölz

geschützt?

2) Antrag

stellen

➢ Ist es eine

Baumaß-

nahme?

➢ Ist es eine

Baumpflege

oder

Fällung?

3) Bescheid

wird von der

Gemeinde

vorbereitet

und bearbeitet

4) Bescheid

geht dem

Antragsteller

zu

5) Fällung

erfolgt

6) Mitteilung

über die

Fällung an die

Gemeinde

7) Vollzug der

Ersatzpflan-

zung

8) Mitteilung

über die

Ersatzpflan-

zung an die

Gemeinde

9) Bei Ausfall

der Ersatz-

pflanzung

muss eine

Nachpflanzung

erfolgen

10) Die

Maßnahme ist

abgeschlossen.

Die Ersatz-

pflanzung gilt

nun ebenfalls

als geschütztes

Gehölz (unab-

hängig von

dessen Größe)

Die 

Bearbeitungs-
zeit beträgt 

max. 3 Monate 

(Art. 42 Abs. 2 

Satz 1 

BayVwVfG)

Mind. 4 

Wochen vor 

der geplanten 

Maßnahme

1 Jahr2 Jahre Innerhalb der 

nächsten 

Pflanzperiode, 

ca. 6 Monate

2 Wochen 2 Wochen

www.unterfoehring.de




